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Stellungnahme des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes zum Referentenentwurf 

„Entwurf eines Gesetzes zur arbeitsmarktadäquaten Steuerung der Zuwanderung Hochqualifizierter und zur Anpassung der Rechtslage an die Vorgaben der Verordnung (EG) Nr. 2252/2004 des Rates vom 13. Dezember 2004 über Normen für Sicherheitsmerkmale und biometrische Daten in von den Mitgliedstaaten ausgestellten Pässen und Reisedokumenten (Arbeitsmigrationssteuerungsgesetz)“

(Stand: 29.07.2008)

Die Stellungnahme beschränkt sich – auch aufgrund der Kürze der für eine Stellungnahme zur Verfügung stehenden Zeit – auf die Art. 1 (Änderung des Aufenthaltsgesetzes) und Art. 2 (Änderung des Zuwanderungsgesetzes).
Zusammenfassende Bewertung:

Das Arbeitsmigrationssteuerungsgesetz beinhaltet ein erstes Maßnahmenpaket, mit dem Teile des am 16. Juli 2008 vom Bundeskabinett verabschiedeten „ Aktionsprogramms der Bundesregierung – Beitrag der Arbeitsmigration zur Sicherung der Fachkräftebasis in Deutschland“ umgesetzt werden sollen. Für weitere wichtige Umsetzungsschritte - vor allem die Erleichterung des Zugangs junger Geduldeter zu einer Ausbildung – sind weitere Gesetzesvorhaben angekündigt.
Der Paritätische begrüßt die im Gesetz vorgesehene Herabsenkung der Mindestverdienstgrenze für die Erteilung eine Niederlassungserlaubnis für Hochqualifizierte.
Die nun vorgesehene Möglichkeit, auch qualifizierten Geduldeten eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wird grundsätzlich begrüßt. Bei der konkreten Ausgestaltung dieser Regelung sieht der Paritätische allerdings noch Korrekturbedarf, da ansonsten davon auszugehen ist, dass nur wenige Geduldete aufgrund der Neuregelung eine Aufenthaltserlaubnis erhalten werden.

Mit der ebenfalls im Gesetzgebungsverfahren vorgesehenen, begrüßenswerten „Entfristung“ der Härtefallregelung wird einer alten Forderung des Paritätischen und von Flüchtlingshilfeorganisationen entsprochen.
Zu den Regelungen im Einzelnen

Art. 1 Änderung des Aufenthaltsgesetzes

Art. 1.2 
§ 18 a Abs.1 AufenthG
Mit der Einfügung des neuen § 18a AufenthG soll für qualifizierte Geduldete die Möglichkeit der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke der Beschäftigung geschaffen werden. Dies ist grundsätzlich zu begrüßen. Es ist allerdings zu befürchten, dass aufgrund der zahlreichen einschränkenden Bedingungen nur einer sehr kleinen Zahl von Geduldeten tatsächlich eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird.
Dies liegt zum einen darin begründet, dass aufgrund der bisherigen Restriktionen im AufenthG und bei der Zulassung zur Arbeitsmarkt bzw. zur Ausbildung absehbar nur eine geringe Zahl der Geduldeten über die geforderten Qualifikationen verfügen wird.

Zudem werden die im Heimatland erworbenen Qualifikationen häufig nicht oder nur teilweise anerkannt. Auch zeigt die Erfahrung, dass gut qualifizierte Migranten häufig beim Eintritt in den Arbeitsmarkt nicht auf Anhieb eine Tätigkeit finden, die ihrer Qualifikation entspricht. Sie müssen vielmehr häufig geringer qualifizierte – und bezahlte – Tätigkeiten übernehmen, um überhaupt eine Arbeit zu finden und den Lebensunterhalt selbstständig bestreiten zu können.
Zum anderen sind im § 18a die Ausschlussgründe der Altfallregelung (§ 104a) übernommen (bzw. hinsichtlich notwendigen Kenntnisse der deutschen Sprache verschärft) worden, so dass faktisch nur diejenigen Geduldeten in Frage kommen, die von der gesetzlichen Altfallregelung nicht profitieren konnten, da sie zum festgelegten Stichtag (01.07.2007) noch nicht über die notwendige Aufenthaltsdauer verfügten.

Nicht nur aus humanitären Erwägungen, sondern vor allem auch, damit – dem Zweck des Gesetzes entsprechend – mehr qualifizierte Geduldete einen Aufenthaltsstatus bekommen und einen Beitrag zur längerfristigen Deckung des Fachkräftebedarfs leisen können, schlägt der Paritätische folgende Änderungen des § 18a AufenthG vor:
In den Fällen des § 18a Abs. 1 1b) sollte die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis aufgrund der oben genannten Schwierigkeiten nicht nur möglich sein, wenn die Betroffenen 2 Jahre lang in einem ihrer Qualifikation entsprechenden Beruf gearbeitet haben. Es sollte vielmehr genügen, wenn sie über die entsprechende Qualifikation verfügen und die zukünftige Tätigkeit der Qualifikation entspricht.

Die Erfahrungen mit der gesetzlichen Altfallregelung haben die Kritik, die der Paritätische an einigen der Ausschlussgründe geübt hatte, bestätigt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Handhabung der Ausschlussgründe in den einzelnen Bundesländern teilweise sehr unterschiedlich erfolgt, dies gilt etwa auch für das Kriterium „ ausreichender Wohnraum“. Es ist daher zu bedauern, dass die Ausschussgründe nahezu identisch in die Regelung zur Arbeitsmarktsteuerung übernommen wurden.

Nicht einzusehen ist, warum die Betroffenen in jedem Fall über das Sprachniveau B1 bei der deutschen Sprache verfügen müssen. Dies dürfte zwar für diejenigen, die in Deutschland eine mehrjährige Ausbildung durchlaufen haben, kein Problem darstellen, wohl aber möglicherweise für diejenigen, die ihren Hochschulabschluss im Ausland erworben haben und nun im universitären Bereich/ Forschungsbereich tätig sind oder tätig werden können, in dem häufig Englisch die maßgebliche Kommunikationssprache ist. Soweit Deutschkenntnisse auf dem Niveau B1 für die Tätigkeit wichtig sind, wird dies ja ohnehin bei der Einstellung berücksichtigt. Es erscheint daher nicht angemessen, hier bei der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis eine höhere Messlatte anzulegen, als bei der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 104a AufenthG.
§ 18a Abs. 3 AufenthG
Gemäß der Intention des Gesetzes ist nicht einzusehen, warum diejenigen, deren Asylgesuch als offensichtlich unbegründet abgelehnt wurden, die aber seit mehreren Jahren hier geduldet leben und die über die geforderten Qualifikationen verfügen, von der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis ausgeschlossen sein sollen. Der § 18a Abs. 3  AufenthG sollte demzufolge heißen: Die Aufenthaltserlaubnis kann abweichend von § 5 Abs 2 und § 10 AufenthG erteilt werden.

Für die zukünftige Entwicklung ist zudem darauf hinzuweisen, dass § 18a AufenthG bisher nicht mit § 60a AufenthG (Duldung) verzahnt ist. Es müsste sichergestellt sein, dass auch bei der Verlängerung der Duldung das Interesse der Bundesrepublik an qualifizierten Arbeitskräften berücksichtigt wird, damit nicht möglicherweise ein entsprechend qualifizierter geduldeter Arbeitnehmer, der erst 1,5 Jahre qualifizierte Erwerbstätigkeit nachweisen kann (statt der für die Erteilung der AE nochwendigen 2 Jahre), beim Wegfall der sonstigen Abschiebungshindernisse abgeschoben wird.
Art.1.3 und 1.6 Niederlassungserlaubnis für Hochqualifizierte.
Der Paritätische hatte sich bereits in früheren Stellungnahmen dafür ausgesprochen, die Hürden für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis für Hochqualifizierte zu senken. Daher wird die Senkung der Mindestgehaltsgrenze von dem Doppelten der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Krankenversicherung (derzeit 86.400 –Euro) auf die Höhe der Beitragsbemessungsgrenze (West) der allgemeinen Rentenversicherung (derzeit 63.000 Euro) begrüßt.
Zu kritisieren sind allerdings die weitgehenden, neu geschaffenen Widerrufsmöglichkeiten der Niederlassungserlaubnis. Hier sehen wir die Gefahr, dass der Titel der Niederlassungserlaubnis, der als unbefristeter Aufenthaltstitel erteilt wird, ausgehöhlt wird, wenn dieser nunmehr innerhalb von bis zu 5 Jahren unter den dort genannten Bedingungen widerrufen werden kann. Diese Unsicherheit wird auch die Attraktivität der Bundesrepublik für Hochqualifizierte gewiss nicht erhöhen.
Art. 2 Änderung des Zuwanderungsgesetzes
Die Aufhebung des Art.15 Abs.4 des Zuwanderungsgesetzes vom 30. Juli 2004, also die Entfristung der Härtefallregelung gemäß § 23a AufenthG wird vom Paritätischen ausdrücklich begrüßt.

Die Umsetzung der Härtefallregelung in den Ländern wurde vom Paritätischen zwar aufgrund der unterschiedlichen, teilweise sehr restriktiven Ausschlussgründe kritisiert. Dennoch ist festzuhalten, dass bis 31.12.2007 insgesamt 4276 Personen eine Aufenthaltserlaubnis aufgrund der gesetzlichen Härtefallregelung erteilt wurde. Es ist daher zu begrüßen, wenn nunmehr die Befristung der Härtefallregelung auf Ende 2009 aufgehoben wird.
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